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1 Verkehrsprognosen 
1.1 Einführung 
1.1.1 Grundsätze 

- Bei den Projekten der Nationalstrasse sind zwingend netzweit abgestimmte Verkehrsprognosen- 
werte für einen einheitlichen Planungshorizont zu verwenden. Entsprechende Verkehrsprognosen 
liegen in jeder Filiale vor und sind als Basis-Emissionsplan im Lärmbelastungskataster (s. Merkblatt 
21 001-20104 ASTRA LB) verfügbar. 

- Der für die Verkehrsprognosen geltende Planungshorizont wird periodisch unter Berücksichtigung 
der Unterhaltsplanung nach folgendem Prinzip aktualisiert:  
• Planungshorizont = Ist-Zustand + 15 Jahre (Unterhaltszyklus) + 5 Jahre (Reserve) = 20 Jahre.  
• Festlegung jeweils in 10-Jahres-Schritten. 

- Der nach diesem Prinzip bestimmte Planungshorizont entspricht dem für die Lärmermittlung 
massgebenden «Beurteilungs-» bzw. «Sanierungshorizont» gemäss Definition des Leitfadens 
Strassenlärm (UV-0637, BAFU/ASTRA).  

- Derzeit liegt der Planungshorizont im Jahr 2040 oder 2050 bei Projekten, die nach 2030 realisiert 
werden (Inbetriebnahme). 

1.1.2 Geltungsbereich 
- Die im vorliegenden Merkblatt beschriebenen einheitlichen Verkehrsprognosen gelten grundsätzlich: 

• für die Planung und die Projektierung im gesamten Nationalstrassennetz. 
• für alle Projektphasen. 
• für alle Projektbereiche, in denen Verkehrsprognosen als Grundlage für Berechnungen, 

Optimierungen, Dimensionierungen oder Beurteilungen verwendet werden. 

1.1.3 Zweck 
- Die Anwendung einheitlicher, netzweit abgestimmter Verkehrsprognosen bei der Projektierung 

verfolgt nachfolgende Ziele: 
• Die in Zukunft richtige, nachvollziehbare Berücksichtigung der Verkehrssituation. 
• Festlegung der Baustellen-Verkehrsführung den Grundsätzen der UPlaNS entsprechend im 

Planungshorizont. 
• Richtige Dimensionierung der technischen Projektierungselemente wie z.B: die Verkehrsklasse 

für die Dimensionierung des Oberbaus, die Abwasserbehandlung, Signalisation, Lärmstudien 
usw. 

• Stabile und sichere Zahlen für die Kommunikation nach innen und aussen, z.B. im Rahmen von 
Ausführungsprojekten oder Projektmitteilungen.  

• Vergleichbarkeit und Rückverfolgbarkeit der Verkehrsgrundlagen, insbesondere wenn mehrere 
Projekte gleichzeitig öffentlich aufliegen. 

1.1.4 Zuständigkeiten 
- Die Filialen sind zuständig für die Verwaltung der vorhandenen Verkehrsprognosen der zentralen 

Datenbank ASTRA LB (s. Merkblatt 21 001-20104). 
- Die Leistungen in Zusammenhang mit der Aufbereitung neuer Verkehrsprognosen (s. Kap.1.2) 

sowie die Eingaben in die zentrale Datenbank sind durch beauftragte Ingenieurbüros zu erbringen. 
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1.1.5 Erläuterungen 
- Im Zusammenhang mit den rechtlich notwendigen Lärmschutzprojekten an Nationalstrassen werden 

die den Berechnungen zu Grunde liegenden Verkehrsprognosen ebenfalls öffentlich aufgelegt und 
damit für mögliche Einsprachen zugänglich. 

- Gleichzeitig können mehrere Projekte öffentlich aufliegen, was die Verwendung von netzweit 
abgestimmten Verkehrsszenarien zwingend macht. Es ist daher nicht für jedes einzelne Projekt ein 
separater Planungshorizont festzulegen, sondern der netzweit geltende Planungshorizont zu 
verwenden. 

 
1.2 Handhabung der Verkehrsprognosen 
1.2.1 Bezug vorhandener Verkehrsprognosen 

- Vorhandene, bei Projekten zwingend anzuwendende Verkehrsprognosen für den geltenden 
Planungshorizont sind zusammen mit weiteren Verkehrszenarien (z.B. Ist-Zustand, 
projektspezifische Varianten) im Lärmbelastungskataster zentral abgelegt (s. Merkblatt 21 001-
20104 ASTRA LB). Die Verkehrsdaten sind über die Erhaltungsplanung der Filialen aus ASTRA LB 
zu beziehen. 

1.2.2 Basisdaten für die Verkehrsprognosen 
- Basis für die Verkehrsprognosen und im Allgemeinen für öffentlich aufliegende 

Nationalstrassenprojekte bilden die Daten des Verkehrsmodells "VM-UVEK" vom Bundesamt für 
Raumentwicklung (ARE). Alleine betrachtet, erweisen sich diese Zahlen jedoch als ungenügend. Es 
werden deshalb weitere Verkehrsmodelle (z.B. WEN, kantonale und regionale Modelle), Zeitreihen 
der Verkehrszählungen sowie weitere verfügbare Daten analysiert, nach Massgabe der 
nationalstrassenrelevanten sowie rechtlichen Rahmenbedingungen ausgewertet und berücksichtigt: 
• Nationales Personenverkehrsmodell "VM-UVEK“ des ARE (Basismodell und Referenzzustand) 

für das ASTRA und das BAV. 
• Weiterentwicklung Nationalstrassen WEN. 
• Verkehrsstudien der Kantone, Regionen, Städte oder Gemeinden zwecks Vergleich und 

Korrelation mit den oben erwähnten Daten. 
• Zeitreihen der Daten der automatischen Verkehrszähler. 

- Die erwähnten Basisdaten sind in der angegebenen Reihenfolge ebenfalls bei neuen 
Verkehrsprognosen zu berücksichtigen. 

1.2.3 Prüfung und Aktualisierung der Verkehrsprognosen  
- Vorhandene Verkehrsprognosen aus ASTRA LB müssen beim Start jedes Projektes bzw. beim Start 

jeder Projektphase nach ihrer Plausibilität, Aktualität und Verwendbarkeit überprüft werden. Ein 
Abweichen von diesen Daten, insbesondere für Lärmstudien, ist explizit und zwingend zu 
begründen. Weitergehende, über die vorhandenen Basisszenarien hinausgehende 
Verkehrsprognosen, sind zwingend in ASTRA LB abzulegen. 
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1.2.4 Projektspezifische Verkehrsstudien 
- Bei der Erarbeitung von projektspezifischen Verkehrsstudien ist wie folgt vorzugehen: 

1) Bezug Verkehrsprognosen aus ASTRA LB (Zeitpunkt der letzten Aktualisierung beachten). 
2) Berücksichtigung aktuellerer oder detaillierterer Verkehrsstudien sowie neuerer Zeitreihen. 
3) Abstimmung mit Nachbarprojekten, bzw. mit angrenzenden Unterhaltabschnitten.  
4) Studien oder eigene Daten des Verkehrsingenieurs sind je nach Bedarf (bei lückenhaften oder 

ungenügenden Daten) mit zu berücksichtigen. 
5) Nach Bereinigung der Daten und Freigabe durch das ASTRA (PM/EP), sind die neuen 

Verkehreszahlen vom Ingenieur in ASTRA LB einzugeben (s. 21001-20104). Dabei sind 
Abweichungen gegenüber den ursprünglichen Daten zu begründen. 

- Liegen keine detaillierten Verkehrsprognosen für 2040 vor, so kann eine Extrapolation der 
Verkehrsprognosen 2030 vorgenommen werden. Zu berücksichtigen sind dabei allfällige 
Kapazitätsgrenzen der betroffenen Nationalstrassenabschnitte. 

- Für Ausbauprojekte (GP, AP) ist zwingend eine Verkehrsprognose zu erstellen. 
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